
            
Antrag / Bewilligung für die Benützung von Festbänken, Tische und Stühle  
 

Gesuchsteller/in / Verantwortliche/r 
 
Verein, Institution: 
 

Name, Vorname:  E-Mail: 
 

Strasse:  Tel. P: 
 

PLZ, Ort:  Tel. G : 
 

Datum : Unterschrift : 

 
 

 

Veranstaltung: 
 

 

 

Datum: 
 

 

 

Standort der Mietobjekte: 
 

 

 

Liefertermin Bauamt: 
 

 
 

Termin Selbstabholung: 
 

 

Abholtermin Bauamt: 
 

 
 

Termin Selbstrückgabe: 
 

 
 

Benützung Kosten 
 

Festbestuhlungsgarnituren 
 

    Festbestuhlungen   Anzahl: 
 
Die Gemeinde verfügt über 16 Festbestuhlungsgarnituren. Die entsprechenden Gebührenansätze sind untenstehend 
aufgeführt. 
 

Tische und Stühle 
 
 

    Tische    Anzahl: 
 
    Stühle    Anzahl: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Die Gemeinde verfügt über 45 Tische und 270 Stühle. Die entsprechenden Gebührenansätze sind untenstehend aufgeführt.

 Grundpauschale

 Depot

 Überbringen und Abholen durch Bauamt

 20 % Zuschlag für kommerzielle Anlässe gemäss Ziff. 9.3. des Reglementes

 

Total 
 

 

 
 Ortsansässige:

Benutzung in
Waltenschwil

Ortsansässige: 
Benutzung 
ausserhalb 

Waltenschwil 

Uebrige:
Benutzung in
Waltenschwil

Uebrige: 
Benutzung ausserhalb 

Waltenschwil 

Grundpauschale  30.00  30.00 

Festbank pro Tag 12.00 15.00 15.00 15.00 

Tisch pro Tag 6.00 8.00 8.00 8.00 

Stuhl pro Tag 1.00 1.50 1.50 1.50 

Depot (Tisch und Stühle)  200.00  200.00 

Ueberbringen und Abholen durch 
Bauamt  (ohne Verlad vor Ort) 

25.00 
(pauschal) 

100.00 
(pro Stunde) 

100.00 
(pro Stunde) 

100.00 
(pro Stunde) 

Gemeinde Waltenschwil 



 
 
 
Wichtige Hinweise: 
 
 Dem Material ist pflichtgemäss Sorge zu tragen. Schäden, welche durch Mieter verursacht werden, 

werden nach Aufwand verrechnet. 
 
 Die Mietdauer für Festbestuhlungen, Tischen und Stühle beträgt max. 3 Tage. Längerfristige 

Mietgesuche bedürfen einer Bewilligung des Gemeinderates. 
 
 Die Materialübergabe bzw. Rücknahme erfolgt durch das Bauamt. 
 
 Die Bezahlung der Benützungsgebühren und die Leistung des Depots hat vor Übernahme des

Materials zu erfolgen. Zahlstelle: Finanzverwaltung Waltenschwil.
 
 Gegen Vorlage der Quittung der Finanzverwaltung wird das Material durch das Bauamt übergeben. 
 
 Für kommerzielle Anlässe (exkl. einheimische Vereine) wird auf die vorstehenden Benützungs-

gebühren ein Zuschlag von 20 % verrechnet. 
 
 Wird das Material nicht termingerecht zurückgebracht, so verfällt die geleistete Depotgebühr. 
 
 Den einheimischen Vereinen wird keine Grundpauschale belastet. 
 
 Es gelten die Bestimmungen des Reglementes über die Vermietung von Festbänken, Tischen und 

Stühlen der Gemeinde Waltenschwil vom 30. Juni 2003. 

 
 

Entscheid Gemeinde 
 

Gesuch für Festbestuhlungen 
 
    bewilligt     nicht bewilligt 
 
 
Gesuch für Tische und Stühle 
 
    bewilligt     nicht bewilligt 
 
 
Datum: GEMEINDEKANZLEI WALTENSCHWIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopien an: - Gemeindeverwaltung / - Bauamt / - Finanzverwaltung 
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